
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN - TEIL D
Festsetzungen gem. § 9 BauGB bzw. nach BauNVO

1. Die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten, ausnahmsweise im all-
gemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen sind gem. § 1 Abs. 6
Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen.

2. Gem. § 9 (1) Nr. 24 müssen bei Gebäuden die im Plan angegebe-
nen passiven Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die
Schallschutzmaßnahmen beziehen sich auf die nördliche, westli-
che und östliche Gebäudeseite, in denen zum nicht nur vorüber-
gehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen
Schallschutzfenster (-türen) der angegebenen Schallschutzklasse
nach VDI 2719 eingebaut werden müssen.

3. Gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB sind pro Wohngebäude die im Plan
angegebenen maximalen Wohneinheiten (WE) zulässig; je
Einzelhaus 2 WE; je Doppelhaushälfte 1 WE.

Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit
§ 86 BauO NW

1. Die Traufhöhe und die Firsthöhe dürfen bei neu zu errichtenden
Gebäuden die im Plan festgesetzten Höhen nicht überschreiten
bzw. unterschreiten. Bezugshöhe ist die mittlere Höhe der den
Grundstücken vorgelagerte geplante Erschließungsfläche (öffentli-
che und private). Die maßgeblichen Höhen der geplanten Bebau-
ung werden von der Stadt Rheine festgelegt und sind im Fachbe-
reich 5 "Planen und Bauen" Stadtplanung und Verkehr zu erfra-
gen.

2. Je neu geschaffene Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze/Garagen im
Baugenehmigungsverfahren/Freistellungsverfahren auf dem Bau-
grundstück oder in der näheren Umgebung nachzuweisen.

3. Garagen und Carports mit ihren Zufahrten sind außerhalb der
überbaubaren Flächen zulässig.

4. Bei Realisierung von Gemeinschaftsanlagen, wie z. B. Gemein-
schaftsstellplätze, Garagen, Spielplätze etc., im Sinne des § 21 a
(2) BauNVO ist der Nachbarschutz zu gewährleisten.

5. Die im Bebauungsplanentwurf festgesetzte GRZ gem. § 19 BauN-
VO ist einzuhalten; bei Realisierung von Gemeinschaftsanlagen,
wie z. B. Gemeinschaftsstellplätzen, Garagen, Spielplätzen etc.,
im Sinne des § 21 a (2) BauNVO können diese an außerhalb des
Baugrundstückes gelegenen Flächen der Fläche des Baugrund-
stückes hinzugerechnet werden.

Festsetzungen gem. § 9 BauGB bzw. nach BauNVO

Im Bebauungsplanbereich sind als Minderungs-, Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen gem. § 8 (1) Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz folgende
Maßnahmen durchzuführen:

1. Für Neuanpflanzungen sind nur standortgerechte Bäume und
Sträucher zu verwenden, z. B.: für Bäume, Baumgruppen und -
reihen, als Solitärgehölze ausgebildet, kommen in Frage: Feld-
und Bergahorn, Hainbuche und Stieleiche mit einem Stammum-
fang von 18 -20 cm.

Für Landschaftsgehölze sind die folgenden Arten zu verwenden:
Hasel, Weißdorn, Schlehe, Hundsrose, Hainbuche, Schwarzer
Holunder, Hartriegel, Vogelkirsche, Salweide und Stieleiche.

Für Solitärgehölze im Bereich der Straßenräume und auf Wegen
und Plätzen kommen in Frage Acer platanoides "Cleveland"
(Spitzahorn), Acer platanoides "Autumn Blaze" (Spitzahorn), Car-
pinus betulus (Hainbuche), Quercus robur "Fastigiata" (Säulenei-
che), "Crataegus x lavallei " Carrierei (Apfeldorn, Sorbus interme-
dia "Brouwers" (schmalkronige Mehlbeere), Sorbus aria (Mehlbee-
re), Sorbus thunbergia "Fastigiata" (Säulen-Eberesche), Tilia
"Glenleven" (Kegellinde), Tilia cordata "Erecta" (Winterlinde) und
Tilia cordata "Rancho" (Winterlinde).

2. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind naturnah zu ge-
stalten und zu erhalten. Flächenhafte Versiegelungen sind unzu-
lässig und für Wege, Terrassen etc. sind offenporige Materialien
zu verwenden, wenn die örtlichen Bodenverhältnisse dies zulas-
sen. Es ist mindestens ein Hochstamm der o. g. Arten oder ein
Obstbaum mit einem Stammumfang von 18 - 20 cm je Baugrund-
stück zu pflanzen. Bei an öffentliche Grünflächen angrenzenden
Grundstücken ist eine Hecke, ansonsten ein Gehölzstreifen aus
heimischen Strauch- und Baumarten mit einer Mindestgröße von
25 m² zu pflanzen. Garagendächer oder Dächer von Nebengebäu-
den ab 15 m² Grundfläche sind dauerhaft zu begrünen. Die Stand-
orte für die Neuanpflanzungen sind im Baugenehmigungsverfah-
ren bzw. Freistellungsverfahren nachzuweisen.

3. Im Bereich der öffentlichen Grünflächen sind entsprechend dem
Grünordnungsplan/Umweltbericht Maßnahmen durchzuführen, wie
z. B.:

a) Anlegung von Baumreihen zur Verschattung exponierter
Gebäudekanten und Gliederung des Raumes

b) Herstellung von kleinräumig wechselnden Standortfaktoren
durch Bodenmodellierungen, Freilegung der Kalkmergels
und Anlagen von Rückhaltemulden für Regenwasser

c) Schaffung einer Abfolge der Landschaftselemente durch
Pflanzung randlicher Gehölzbiotope mit vorgelagerten
Staudensäumen und Einzelbäumen bzw. Baumgruppen

Hinweis:

Im Bereich der Bebauung südlich der tangentialen Erschließungs-
straße sollte die Führung des Oberflächenwassers innerhalb eines
kombinierten Rückhalte- und Abflusssystems mit Hilfe einer Rück-
haltung und Speicherung durch begrünte Dächer oder einer Spei-
cherung und Wiederverwendung mit Hilfe von Zisternen und der
Abführung des Oberflächenwassers in einem offenen Rinnen- und
Muldensystems mit Anschluss an die öffentliche Grünfläche her-
gestellt werden. Im Bereich der öffentlichen Grünfläche sollte eine
Retention des Oberflächenwassers in Rückhaltegräben und -
mulden und eine gedrosselte Abführung mittels Überläufen zum
Kanalsystem erfolgen.

Zuordnungsfestsetzung gem. § 8 a Abs. 1 Satz 4
BNatSchG

1. Die in den öffentlichen Grünflächen festgesetzten Maßnahmen sind
dazu bestimmt, Eingriffe auszugleichen, die aufgrund dieses Be-
bauungsplanes zu erwarten sind. Diese Kompensationsmaßnah-
men werden den öffentlichen Straßenverkehrsflächen zugeordnet.

Hinweise:

1. Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich für den Heeresflugplatz
Rheine-Bentlage. Bauliche Anlagen über 65.00 NN bedürfen der
Zustimmung der WBV III, dies gilt auch für den Aufbau und die Be-
nutzung von Baugeräten während der Bauphase.

2. Aufgrund der örtlichen Bodenverhältnisse ist eine oberflächennahe
Versickerung nicht möglich.

3. Die Abfallbehälter bzw. Abfallsäcke sind zu den festgesetzten Ab-
fuhrterminen an der öffentlichen Straße oder an der Grundstücks-
grenze zur öffentlichen Straße abzustellen.

4. Je neu geschaffene Wohneinheit sollten 1,5 Stellplätze/Gara-
gen im Baugenehmigungsverfahren/Freistellungsverfahren auf
dem Baugrundstück oder in der näheren Umgebung nachge-
wiesen werden.
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